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BEGEHREN [HEINRICH I . ] ZURLAUBEN IM ZUSAMMENHANG MIT EINEM
EVENTUELLEN UEBERGANG DER KOMPAGNIE ZURLAUBEN AN
SEINEN BRUDER [BEAT II . ZURLAUBEN]

Sollte die Kompagnie Zurlauben wiederum an [Beat II . ] oder des

sen Kinder fallen , möge er , Heinrich , und nach seinem Tode sei

ne Kinder die gleichen Rechte wie sein Bruder [Beat II . ] und



dessen Nachfahren haben . Gemäss dem Willen des Vaters [ Kon-

rad III . ] möge dem jeweils ältesten studierenden Zurlaubensohn,

gleich welcher Linie , monatlich 10 Kronen Stipendien entrichtet

werden . Resigniere oder sterbe der Kompagnieinhaber , sei dessen

ältestem Sohn der Vortritt in der Nachfolge zu gewähren.

Er , Heinrich , verspreche , die 4000 fl . nach Möglichkeit aus den

1649 fälligen 4 Musterungen zu bezahlen . Andernfalls sollten

diese aus den 1652/53 fälligen "Lyonischen Assignationen " be¬

glichen werden.

Mit Vetter Leutnant [Heinrich II . Zurlauben ] werde er "uff ein

andere Zytt . . ^ wytters . . . Accordieren . Allein solle er sich

fürderlich reyss fertig machen , und bei der Companey befinden,

damit nit verabsumbt würde " .
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